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Anlage 1 

1. Gefahrsignal 
Bezeichnung Signalbild Bedeutung Erläuterung 

Gefahrsignal Drei kurze Töne möglichst mit der 
Fahrzeugpfeife hintereinander 
 
Schwingen der Signalfahne, eines Ge-
genstandes, eines Armes – bei Nacht 
möglichst einer Laterne mit rotem 
Licht – im Kreis. 

 

Die Fahrt ist so rasch 
wie möglich zum Still-
stand zu bringen 

Steht eine Fahrzeug-
pfeife nicht zur Ver-
fügung, ist das Signal 
sichtbar und wenn 
möglich auch hörbar 
möglichst weit vor 
der Gefahrenstelle zu 
geben 

2. Bremsprobesignal 
Bezeichnung Signalbild Bedeutung Erläuterung 

Bremsen 
anlegen 

Schließen beider Hände über dem 
Kopf, bei Nacht wiederholtes Heben 
der Handlaterne mit weißem Licht in 
einem nach außen gerichteten Halb-
kreis und rasches lotrechtes Senken 

                    
oder ein Schlag auf die Pufferscheibe 

Auftrag zum Anlegen 
der Bremsen  

 

Bremsen 
lösen 

Wiederholtes Hin- und Herschwingen 
einer Hand, bei Nacht der Handlaterne 
mit weißem Licht über dem Kopf im 
Halbkreis 

                   
oder zwei Schläge auf die Pufferschei-
be  

Auftrag zum Lösen 
der Bremsen  

 

Bremsprobe 
beendet 

Lotrechtes Hochhalten eines Armes, 
bei Nacht einer Handlaterne mit wei-
ßem Licht 

                         
oder drei Schläge auf die Pufferschei-
be 

Anzeige der beendeten 
Bremsprobe 
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3. Abfertigungssignale 
Bezeichnung Signalbild Bedeutung Erläuterung 

Abfahrbereit Hochheben eines Armes, bei Nacht der 
Handlaterne mit weißem Licht 

                       

Anzeige der Abfahr-
bereitschaft 
 

Das Signal ist in 
Richtung zum Abfer-
tigenden zu geben 
 

Abfahrt Lotrechtes Hochhalten einer runden 
weißen Scheibe mit grünem Rand, bei 
Nacht der Handlaterne mit grünem 
Licht bei geringfügigem Hin- und Her-
schwenken 

                     
Erforderlichenfalls zusätzlich zwei 
lange Pfiffe mit der Signalpfeife 
 

Auftrag zum Beginn 
der Zugfahrt 
 
Erlaubnis zur Durch-
fahrt in Bahnhöfen 
ohne Ausfahrsignale 

 

4. Hand-Verschubsignale 
Bezeichnung Signalbild Bedeutung Erläuterung 

Wegfahren Lotrechtes Auf- und Abwärtsbewegen 
der Signalfahne, bei Nacht der Handla-
terne mit weißem Licht 

                   
 
Erforderlichenfalls gleichzeitig ein 
langer Pfiff mit der Signalpfeife 
 

Auftrag zum Beginn 
oder Fortsetzung der 
Verschubfahrt in 
Richtung vom Signal-
geber weg 

Das Signal „Wegfah-
ren“ ist sichtbar so 
lange unausgesetzt zu 
geben, bis es durch 
ein anderes Signal 
abgelöst wird  

Herkommen Waagrechtes Hin- und Herbewegen 
der Signalfahne, bei Nacht der Handla-
terne mit weißem Licht 

            
 
Erforderlichenfalls gleichzeitig zwei 
lange Pfiffe mit der Signalpfeife 
 

Auftrag zum Beginn 
oder Fortsetzung der 
Verschubfahrt in 
Richtung zum Signal-
geber hin 

Das Signal „Her-
kommen“ ist sichtbar 
so lange unausgesetzt 
zu geben, bis es durch 
ein anderes Signal 
abgelöst wird 
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Bezeichnung Signalbild Bedeutung Erläuterung 

Langsamer Schräges Hochhalten der Signalfahne, 
bei Nacht der Handlaterne mit weißem 
Licht 

                
 
Erforderlichenfalls gleichzeitig mehre-
re lange Pfiffe mit der Signalpfeife 
 

Auftrag zur kontinu-
ierlichen Verringerung 
der Geschwindigkeit 

Das Signal „Langsa-
mer“ ist sichtbar so 
lange unausgesetzt zu 
geben, bis es durch 
ein anderes Signal 
abgelöst wird 
 
 

Aufdrücken Heben beider Arme nach vorne in 
Schulterhöhe und wiederholtes Annä-
hern der Hände, wobei in einer Hand 
die Signalfahne, bei Nacht die Handla-
terne mit weißem Licht gehalten wird 

                  
Erforderlichenfalls gleichzeitig zwei 
kurze Pfiffe mit der Signalpfeife 
 

Auftrag zum gering-
fügigen Eindrücken 
der Puffer nach dem 
Heranfahren an ste-
hende Fahrbetriebs-
mittel  

 

Abstoßen Zweimaliges waagrechtes Bewegen 
der Signalfahne, bei Nacht der Handla-
terne mit weißem Licht vom Körper 
nach außen sowie eine schnelle Bewe-
gung von oben nach unten 

                   
 
Erforderlichenfalls gleichzeitig zwei 
lange Pfiffe und ein kurzer Pfiff mit 
der Signalpfeife 
 

Auftrag zum Beginn 
der Abstoßbewegung  

Das Signal „Absto-
ßen“ wird nur am 
Beginn der Bewe-
gung gegeben; diese 
wird mit dem Signal 
„Verschubhalt“ abge-
schlossen 

Verschubhalt Schwingen der Signalfahne, bei Nacht 
der Handlaterne mit weißem Licht im 
Kreis 

                 
 
Erforderlichenfalls gleichzeitig drei 
kurze Pfiffe mit der Signalpfeife 
 

Die Fahrt ist so rasch 
wie möglich zum Still-
stand zu bringen 

 

  


